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Art.: 105

Gebetsanliegen des Papstes 2024

Januar 
Für die Gabe der Vielfalt in der Kirche

Wir bitten den Heiligen Geist, dass er uns hilft, die Gabe 
der verschiedenen Charismen innerhalb der christli-
chen Gemeinschaften zu erkennen und den Reichtum 
der verschiedenen rituellen Traditionen innerhalb der 
katholischen Kirche zu entdecken. 

Februar 
Für todkranke Menschen

Wir beten, dass unheilbar kranke Menschen und ihre 
Familien immer die notwendige Pflege und Begleitung 
erhalten, sowohl in medizinischer als auch in mensch-
licher Hinsicht. 

März 
Für die neuen Märtyrer

Wir beten, dass diejenigen, die in verschiedenen  Teilen der 
Welt ihr leben für das Evangelium riskieren, die Kirche mit 
ihrem Mut und ihrer missionarischen Tatkraft anstecken. 

April 
Für die Rolle der Frauen

Wir beten, dass die Würde und der Reichtum der 
 Frauen in jeder Kultur anerkannt werden und dass die 
Diskriminierung, unter der sie in verschiedenen Teilen 
der Welt leiden, aufhört. 

Mai 
Für die Ausbildung von Ordensfrauen, Ordens-

männern und Priesteramtskandidaten

Wir beten, dass Ordensfrauen, Ordensmänner und 
Seminaristen auf ihrem Berufungswege durch eine 
menschliche, pastorale, spirituelle und gemeinschaftli-
che Ausbildung wachsen, die sie zu glaubwürdigen zeu-
gen des Evangeliums macht. 

Juni

Für diejenigen, die aus ihrem Land fliehen

Wir beten, dass Migranten, die vor Krieg und Hunger 
fliegen und zu einer Reise voller Gefahren und Gewalt 
gezwungen sind, in ihren Aufnahmeländern Akzeptanz 
und neue Lebenschancen finden mögen. 
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Juli

Für die Seelsorge an den Kranken

Beten wir, dass das Sakrament der Krankensalbung den 
Menschen, die es empfangen, und ihren Angehörigen 
die Kraft des Herrn schenkt und für alle immer mehr 
zu einem sichtbaren Zeichen der Barmherzigkeit und 
Hoffnung wird. 

August 
Für politische Führungskräfte

Wir bitten die politischen Führer, sich in den Dienst ih-
res Volkes zu stellen, sich für eine ganzheitliche mensch-
liche Entwicklung und das Gemeinwohl einzusetzen, 
sich um diejenigen zu kümmern, die ihren Arbeitsplatz 
verloren haben, und den Ärmsten Vorrang zu geben.

September 
Für den Schrei der Erde

Lasst uns beten, dass jeder von uns mit dem Herzen auf 
den Schrei der Erde und der Opfer von Naturkatastro-
phen und des Klimawandels hört und sich persönlich 
verpflichtet, für die Welt, in der wir leben, zu sorgen.

Oktober 
Für eine gemeinsame Mission

Wir beten, dass die Kirche weiterhin in jeder Hinsicht 
einen synodalen Lebensstil im Zeichen der Mitverant-
wortung unterstützt, der die Beteiligung, die Gemein-
schaft und die gemeinsame Sendung von Proestern, 
Ordensleuten und Laien fördert. 

November 
Für diejenigen, die ein Kind verloren haben

Wir beten, dass alle Eltern, die um einen verstorbenen 
Sohn oder eine verstorbene Tochter trauern, in der Ge-
meinschaft Unterstützung finden und vom tröstendem 
Geist den Frieden ihres Herzens erhalten.

Dezember 
Für Pilger der Hoffnung

Lasst uns beten, dass dieses Jubiläum uns im Glauben 
stärt und uns hilft, den auferstandenen Christus mitten 
in unserem Leben zu erkennen und uns zu pilgern der 
christlichen Hoffnung zu machen.

FRANZISKUS PP

Art.: 106

Dekret zur Verlängerung der Amtszeit  
der Mitglieder des Wirtschaftsrates  

des Erzbistums Hamburg

Vom 23. November 2023

Vorbemerkung.

Die Amtszeit der Mitglieder des ersten Wirtschafts rates 
begann am 22. September 2018 und dauert gemäß § 3 
Absatz 1 Satz 1 der Ordnung für den Wirtschaftsrat 
des Erzbistums Hamburg (OWR) fünf Jahre. Gemäß § 3 
Absatz 1 Satz 3 OWR führen die Mitglieder des Wirt-
schaftsrates ihr Amt bis zur nächsten konstituierenden 
Sitzung des Wirtschaftsrates fort.

Vor einer Neubesetzung des Wirtschaftsrates sollen die 
im November 2023 in zahlreichen Pfarreien stattfinden-
den Kirchenvorstandswahlen und die sich Anfang 2024 
anschließende Besetzungsphase der Fachausschüsse, 
insbesondere der Finanzausschüsse, abgewartet wer-
den, da nach § 1 Absatz 1 Satz 3 OWR die im Wirt-
schaftsrat vertretenen Mitglieder des Pfarreibereichs 
Mitglied eines Organs der Pfarrei, nach Möglichkeit des 
Finanzausschusses, sein sollen.

Der Erzbischof von Hamburg hat gemäß § 3 Absatz 
1 Satz 4 OWR die Möglichkeit, die Amtszeit der Mit-
glieder des Wirtschaftsrates um bis zu ein Jahr zu ver-
längern.

§ 1 Verlängerung der Amtszeit. Hiermit wird die Amts-
zeit der Mitglieder des ersten Wirtschaftsrates bis ein-
schließlich 30. Juni 2024 verlängert.

§ 2 Inkrafttreten. Dieses Dekret tritt mit Wirkung vom 
1. Dezember 2023 in Kraft.

H a m b u r g, 23. November 2023

L. S. + Dr. Stefan Heße 
Erzbischof von Hamburg 

Art.: 107

Vergabe- und Verfahrensrichtlinien für den 
erzbischöflichen Hilfsfonds „Mütter in Not“

Vom 24. November 2023

Der Erzbischof von Hamburg stellt alljährlich aus 
den  Erträgen eines gewidmeten Sondervermögens, 
das durch die Spenden im Rahmen der diözesanen 
Hilfsfonds- Kollekte regelmäßig aufgestockt wird, einen 
Betrag zur Verfügung, um Menschen mit Kindern, die 
im Erz bistum Hamburg leben und sich in einer Not lage 
befinden, finanzielle Unterstützung zuteilwerden zu 
 lassen.
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1. Ziel und Zweck des Fonds

1.1 Der erzbischöfliche Hilfsfonds „Mütter in Not“ im 
Erzbistum Hamburg dient der finanziellen Unter-
stützung von Eltern, insbesondere schwangeren 
Frauen, die sich in einer finanziellen und materiellen 
Notlage befinden.

1.2 Der Erzbischof von Hamburg kann allen kirchlichen 
Stellen der Schwangerschaftsberatung für die Bera-
tung der unter Ziffer 1.1 genannten hilfebedürftigen 
Personen Geld zuweisen. Der zugewiesene Betrag ist 
für Beratungsleistungen zu verwenden.

2. Berechtigte und Voraussetzungen

2.1 Berechtigt zur Inanspruchnahme von Mitteln aus 
dem erzbischöflichen Hilfsfonds „Mütter in Not“ 
im Erzbistum Hamburg sind Eltern, insbesondere 
schwangere Frauen, die:

2.1.1   auf dem Gebiet des Erzbistums Hamburg 
leben und sich durch die Schwangerschaft 
in einer finanziellen und materiellen Notlage 
 befinden sowie

2.1.2  der jeweiligen Stelle nach Ziffer 3.2 persönlich 
bekannt sind und sich in deren Beratung oder 
Betreuung befinden.

2.2 Die finanzielle Unterstützung aus dem erzbischöfli-
chen Hilfsfonds ist eine außerordentliche, finanziell-
subsidiäre Maßnahme der Schwangerschaftsbera-
tung. Unterstützungen werden nur gewährt, wenn 
sie sich in ein individuell geplantes Maßnahmenkon-
zept zur Überwindung der Notlage einfügen.

3. Antragstellung und maximale Antragshöhe

3.1 Zur Antragsstellung muss sich die hilfebedürftige 
Person persönlich an eine der unter Ziffer 3.2 aufge-
zählten Stellen wenden. Unmittelbare Anträge von 
Hilfebedürftigen werden nicht berücksichtigt.

3.2 Ausschließlich über folgende Stellen im Erzbistum 
Hamburg ist eine Antragstellung möglich:

 3.2.1  die Pfarreien und ihre Einrichtungen, ins-
besondere ihre Kindertagesstätten,

 3.2.2  den Caritasverband für das Erzbistum Ham-
burg e. V. (Diözesancaritasverband),

 3.2.3.  die im Verbandsgebiet des Diözesancaritas-
verbandes tätigen, anerkannten katholi-
schen caritativen Fachverbände,

 3.3.4 die Ordensgemeinschaften,
 3.2.5 die katholischen Schulen.

3.3 Die den Antrag einreichende Stelle ist verantwort-
lich für die wahrheitsgemäße Antragstellung und 
die zweckentsprechende Verwendung der aus dem 
erzbischöflichen Hilfsfonds gewährten Unterstüt-
zung.

3.4 Anträge auf Gewährung von Unterstützung aus 
dem erzbischöflichen Hilfsfonds „Mütter in Not“ 
sind schriftlich oder in Textform an die zuständige 
Stelle beim Diözesancaritasverband als Vergabestel-
le zu richten.

3.5 Für den Antrag ist das gültige Antragsformular zu 
verwenden, das über den Diözesancaritasverband 
erhältlich ist. Das Formular ist vollständig auszufül-
len. Die Notlage der hilfebedürftigen Person sowie 
die beantragte Unterstützung und deren Verwen-
dung müssen sich eindeutig aus dem Text ergeben. 
Im Antrag ist darzulegen, ob gesetzliche oder sons-
tige Ansprüche geltend gemacht und andere Hil-
femöglichkeiten in Anspruch genommen werden 
oder wurden.

3.6 Im Hinblick auf die hilfebedürftige Person sind Na-
menskürzel zu verwenden.

3.7 Je Antrag kann eine Unterstützung in Höhe von ma-
ximal € 2.600,00 beantragt werden.

3.8 Eine wiederholte Antragstellung ist besonders 
kenntlich zu machen.

4. Besondere Anforderungen an den Antrag

4.1 Bei Anträgen auf Unterstützung von unter € 500,00 
ist ein aussagefähiger Antrag für die Entscheidung 
der Vergabestelle ausreichend.

4.2 Bei Anträgen auf Unterstützung ab einer Höhe 
€ 500,00 ist neben einem aussagefähigen Antrag ein 
unterstützendes Votum des zuständigen Pfarrers, 
des Einrichtungsleiters, des Geschäftsführers oder 
des Teams der beantragenden Stelle beizufügen.

4.3 Bei Anträgen auf Unterstützung ab einer Höhe von 
€ 800,00 sind neben den Anforderungen der Zif-
fern 4.1 und 4.2 zusätzlich geeignete Unterlagen zur 
Glaubhaftmachung der finanziellen und materiellen 
Notlage und des konkreten Hilfebedarfs beizufügen.

4.4 Bei der Beantragung einer Unterstützung, die für 
den Erwerb von konkreten Gegenständen, wie ins-
besondere Möbel oder Haushaltsgeräte, verwendet 
werden soll, muss die beantragende Stelle

 4.4.1  sich vorab vergewissert haben, dass die 
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 Anschaffung sinnvoll und notwendig ist,
 4.4.2  mit den Hilfebedürftigen eine Produkt- und 

Händlerauswahl vorgenommen haben.

5. Vergabeausschuss

5.1 Dem Vergabeausschuss gehören unter Vorsitz des 
erzbischöflichen Generalvikars die zuständige Stelle 
beim Diözesancaritasverband sowie je zwei sach-
kundige Personen des Verbandes einerseits und den 
caritativen Fachverbänden im Erzbistum Hamburg 
andererseits an. Die Vertreter und Vertreterinnen 
des Diözesancaritasverbandes werden durch dessen 
Vorstand vorgeschlagen. Die Vertreter und Vertrete-
rinnen der caritativen Fachverbände werden durch 
deren Vorstände vorgeschlagen.

5.2 Die Berufung in den Vergabeausschuss erfolgt durch 
den Erzbischöflichen Generalvikar für eine Amtszeit 
von fünf Jahren; eine erneute Berufung ist zulässig. 
Sind zum Ende der Amtszeit neue Mitglieder noch 
nicht ernannt, führen die bisherigen Mitglieder die 
Geschäfte bis zur Ernennung der Nachfolger weiter.

5.3 Der Erzbischöfliche Generalvikar kann den Vorsitz 
auf einen Dritten delegieren. Die zuständige Stelle 
beim Diözesancaritasverband nimmt die Geschäfts-
führung für den Vergabeausschuss wahr.

5.4 Der Vergabeausschuss tritt in regelmäßigen zeit-
lichen Abständen zusammen. Für einzelne Anträge 
wird keine außerordentliche Sitzung des Vergabe-
ausschusses einberufen.

6. Entscheidungen über einen Antrag

6.1 Die Entscheidung über Anträge auf Gewährung 
von Unterstützung, die den Betrag von € 1.300,00 
unterschreitet, trifft die zuständige Stelle beim Di-
özesancaritasverband auf der Grundlage von Verga-
bekriterien, die der Vergabeausschuss festlegt. Der 
Erzbischöfliche Generalvikar kann sich vorbehalten, 
dass die Vergabeentscheidungen ihm vor deren Be-
kanntgabe vorzulegen sind.

6.2 Für die Entscheidung über Anträge auf Gewährung 
von Unterstützung ab einem Betrag in Höhe von € 
1.300,00 ist der Vergabeausschuss gemäß Ziffer 5 zu-
ständig.

6.3 Die Entscheidung über den Antrag wird der den An-
trag einreichenden Stelle unverzüglich schriftlich 
mitgeteilt; vorab erteilte Zusagen der den Antrag 
einreichenden Stelle gehen zu deren Lasten.

6.4 Die Entscheidung über einen Antrag ist abschlie-
ßend. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Ge-
währung von Mitteln aus dem erzbischöflichen 
Hilfsfonds „Mütter in Not“.

7. Dokumentation und Kontrolle der Mittel
verwendung

7.1 Die den Antrag einreichende Stelle muss die Bean-
tragung, Gewährung und Abwicklung der Unter-
stützung in angemessener Weise in separater, prüf-
fähiger Aktenführung dokumentieren.

7.2 Eine Dokumentation durch Quittungen oder sonsti-
ge Belege ist nicht erforderlich, soweit die gewährte 
Unterstützung einen Betrag in Höhe von € 250,00 
nicht überschreitet.

7.3 Die zuständige Stelle beim Diözesancaritasverband 
ist berechtigt, durch Stichproben bei den den An-
trag einreichenden Stellen die Verwendung der ge-
währten Unterstützung zu prüfen. Zu diesem Zweck 
ist ihr auf Aufforderung die Dokumentation gemäß 
Ziffer 7.1 zugänglich zu machen.

8. Verwaltung und Vermögensaufsicht

8.1 Der erzbischöfliche Hilfsfonds „Mütter in Not“, der 
dem Erzbischöflichen Generalvikar zugeordnet ist, 
wird durch den Diözesancaritasverband verwaltet.

8.2 Die Vermögensaufsicht obliegt dem Verwaltungsdi-
rektor im Erzbischöflichen Generalvikariat.

9. Inkrafttreten

Diese Vergabe- und Verfahrensrichtlinien für den erzbi-
schöflichen Hilfsfonds „Mütter in Not“ treten mit Wir-
kung vom 1. Dezember 2023 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Vergabe- und Verfahrensrichtlinien des Erzbischöf-
lichen Hilfsfonds „Mütter in Not“ v. 30. Dezember 2009 
(Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 16. Jg., Nr. 
1, Art. 5, S. 5 f., v. 15. Januar 2010), geändert am 12. Janu-
ar 2021 (Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 27. 
Jg., Nr. 2, Art. 9, S. 17 f., v. 25. Januar 2021) sowie geän-
dert am 11. Februar 2021 (Kirchliches Amtsblatt Erzbis-
tum Hamburg, 27. Jg., Nr. 3, Art. 22, S. 24 f., v. 19. Februar 
2021), außer Kraft. 

H a m b u r g, 24. November 2023

L.S.  + Dr. Stefan Heße 
Erzbischof von Hamburg
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Art.: 108

Dekret zur Ernennung von Personen  
zu Gemeindebeauftragten  

der Pfarrei St. Ansgar (Hamburg), der  Pfarrei 
Sankt Ansgar (Rendsburg), der Pfarrei  Heilige 

Familie (Güstrow), der Pfarrei St. Knud 
 (Husum), der Pfarrei St. Laurentius (Wismar), 
der Pfarrei St. Maria (Hamburg), der Pfarrei 
St. Paulus Apostel der Völker (Hamburg),  

der Pfarrei Stella Maris (Flensburg) und der 
Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern (Lübeck)

Vom 24. November 2023

Die für den 26. November 2023 angesetzten Wahlen 
zu den Gemeindeteams für die in der Pfarrei St. Ans-
gar bestehende Gemeinde St. Joseph, die in der Pfarrei 
Sankt Ansgar bestehenden Gemeinden St. Peter und 
Paul sowie St. Ansgar / Heilig Geist, die in der Pfarrei 
Heilige Familie bestehenden Gemeinden Heilige Familie 
und St. Petrus, die in der Pfarrei St. Knud bestehenden 
Gemeinden St. Marien / St. Elisabeth, St. Christophorus, 
Christus König / St. Knud sowie St. Knud / St. Ulrich, die 
in der Pfarrei St. Laurentius bestehenden Gemeinden St. 
Laurentius, Mariä Himmelfahrt sowie Seliger Niels Sten-
sen, die in der Pfarrei St. Maria bestehenden Gemeinden 
St. Marien und St. Paulus - Augustinus, die in der Pfar-
rei St. Paulus Apostel der Völker bestehende Gemeinde 
St. Paulus, die in der Pfarrei Stella Maris bestehenden 
Gemeinden St. Marien Schmerzhafte Mutter, St. Anna, 
St. Marien, St. Martin sowie St. Ansgar und die in der 
Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern bestehenden Ge-
meinden St. Paulus, Herz Jesu, Heilig Geist, Liebfrauen, 
Maria Königin, St. Birgitta, St. Bonifatius, St. Franziskus 
sowie St. Joseph, fallen in Ermangelung einer für eine 
Wahl ausreichenden Kandidatenanzahl nach § 9 Absatz 
7 Satz 3 letzter Halbsatz GTWahlG aus. 

Im Rahmen der Entscheidung über weitere Maßnah-
men nach § 9 Absatz 7 Satz 4 GTWahlG ernenne ich 
hiermit diejenigen Personen, die ihre Bereitschaft zur 
Kandidatur erklärt haben, zu Gemeindebeauftragten, 
denen die Aufgaben eines Gemeindeteams obliegen:

I. Pfarrei St. Ansgar (Hamburg)

Für die Gemeinde St. Joseph:

•  Anita Badtke
•  Vivian Motovsky
• Angela Silva
• Martina Victoriano
• Jesus Cruz Victoriano

II. Pfarrei Sankt Ansgar (Rendsburg)

Für die Gemeinde St. Peter und Paul:

• Ekkehard Conrad
• Zeno Malkowski
• Wolfgang Meyer
• Adrian Siegmund
• Ursula Vondenhoff

Für die Gemeinde St. Ansgar / Heilig Geist:

• Silke Ketelsen
• Verena Tegtmeyer
• Monika Triebs

III. Pfarrei Heilige Familie (Güstrow)

Für die Gemeinden Heilige Familie und St. Petrus: 

Im Rahmen der Entscheidung über weitere Maßnah-
men nach § 9 Absatz 7 Satz 4 GTWahlG übertrage ich 
hiermit für die in der Pfarrei Heilige Familie bestehen-
den Gemeinden Heilige Familie und St. Petrus die wei-
tere Entwicklung für die Koordinierung der pastoralen 
Aktivitäten und die Umsetzung des Pastoralkonzeptes 
in die Verantwortung des Pfarrers. 

IV. Pfarrei St. Knud (Husum)

Für die Gemeinde St. Marien / St. Elisabeth:

• Beate Peters
• Darek Wamser
• Malgorzata Wamser

Für die Gemeinde St. Christophorus:

• Marcel Albrecht
• Beate Lüngen
• Heike Kamp-Lüningschröer

Für die Gemeinde Christus König / St. Knud:

• Raphael Heibel
• Martin Linnhoff
• Otto Lüdemann
• Monika Möller
• Sabine Will

Für die Gemeinde St. Knud / St. Ulrich:

Die Wahlen zum Gemeindeteam in St. Knud / St. Ulrich 
wurden verschoben und finden zu einem späteren 
Zeitpunkt statt. Der Termin wird zu gegebener Zeit be-
stimmt und bekannt gegeben werden.
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V. Pfarrei St. Laurentius (Wismar)

Für die Gemeinde St. Laurentius:

• Cornelia Drews
• Dietmar Hoffmann
• Jens Mannheimer

Für die Gemeinde Mariä Himmelfahrt: 

• Carolin Beyrau
• Christin Jakob
• Roland Zagermann

Für die Gemeinde Seliger Niels Stensen:

• Katharina Gudde
• Martina Romanski
• Frau Fernando Shiromi Welisarage

VI. Pfarrei St. Maria (Hamburg)

Für die Gemeinde St. Marien:

• Alexandra Deffner
• Jürgen Pander
• Thomas Willing

Für die Gemeinde St. PaulusAugustinus:

Im Rahmen der Entscheidung über weitere Maßnah-
men nach § 9 Absatz 7 Satz 4 GTWahlG übertrage ich 
hiermit für die in der Pfarrei St. Maria bestehende Ge-
meinde St. Paulus-Augustinus die weitere Entwicklung 
für die Koordinierung der pastoralen Aktivitäten und 
die Umsetzung des Pastoralkonzeptes in die Verant-
wortung des Pastoral- und des Leitungsteams. 

VII. Pfarrei St. Paulus Apostel der Völker (Hamburg)

Für die Gemeinde St. Paulus:

• Anna Hentschel
• Denis Klonowski
• Regina Mrutzek
• Lynn Nguyen
• Irja Warns

VIII. Pfarrei Stella Maris (Flensburg)

Für die Gemeinde St. Marien Schmerzhafte Mutter:

• Fadia Al Khouri
• Jan Bürger
• Dr. Beatrix Freihöfer
• Gregor Tomaszewski

Für die Gemeinde St. Anna:

• Emilia Barke
• Bernhard Emmerich
• Norma Jäger

Für die Gemeinde St. Marien:

• Norbert Henrich
• Carmen Hoeck
• Monika Stelter

Für die Gemeinde St. Martin: 

• Angela Diehl
• Günter Schlink
• Stefan Kolditz

Für die Gemeinde St. Ansgar: 

Im Rahmen der Entscheidung über weitere Maßnah-
men nach § 9 Absatz 7 Satz 4 GTWahlG übertrage ich 
hiermit für die in der Pfarrei Stella Maris bestehende 
Gemeinde St. Ansgar die weitere Entwicklung für die 
Koordinierung der pastoralen Aktivitäten und die Um-
setzung des Pastoralkonzeptes in die Verantwortung 
des Pfarrers und des Pfarrpastoralrates.

IX. Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern (Lübeck)

Für die Gemeinde St. Paulus:

• Joachim Langbehn
• Dr. Wilfried Nowak
• Ursula Zajac

Für die Gemeinde Herz Jesu:

• Sabrina Bayer
• Andreas Engler
• Eva Henning
• Dr. Mechthild Mäsker

Für die Gemeinde Heilig Geist: 

• Annette Nevermann
• Adelheid Rasch
• Michael Tubing

Für die Gemeinde Liebfrauen:

• Maria Daetz
• Agnes Hiesberger
• Sigrid Joos
• Michael Schieffelke
• Stephanie Wienk
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Für die Gemeinde Maria Königin: 

• Maria-Anna Hamdou
• Regina Harders-Weiß
• Katrin Marx
• Frauke Stingl

Für die Gemeinde St. Birgitta:

• Annie Beeck-Stanley
• Edisea Deguma
• Christel Külper

Für die Gemeinde St. Bonifatius: 

• Christian Hahn
• Monika Karp
• Nadine Roschanski
• Desiree Stoltenberg

Für die Gemeinde St. Franziskus: 

• Leokadia Baron
• Kasimir Borchardt
• Sabina Mierzwa
• Alexander Stoltenberg

Für die Gemeinde St. Joseph: 

• Uwe Clauß
• Karin Dziewior
• Marian Kraus
• Hildegard Meyer
• Franziska Spies

Die Amtszeit beginnt mit der konstituierenden Sitzung 
nach § 29 Absatz 1 Satz 2 GTWahlG. 

H a m b u r g, 24. November 2023

L. S.  P. SaschaPhilipp Geißler SAC 
Generalvikar

Art.: 109

Dekret zur Ernennung von Mitgliedern  
des Verwaltungsrates   

der Pfarrei Sankt Ansgar, der Pfarrei  
Heilige Familie, der Pfarrei St. Knud  

und der Pfarrei St. Laurentius

Vom 24. November 2023

Die für den 26. November 2023 angesetzten Wahlen 
zum Kirchenvorstand für die Pfarrei Sankt Ansgar, die 
Pfarrei Heilige Familie, die Pfarrei St. Knud und die Pfar-
rei St. Laurentius fallen in Ermangelung einer für eine 
Wahl ausreichenden Kandidatenanzahl nach § 9 Absatz 
7 Satz 3 VwOBG aus. Kommt somit eine Wahl nicht 
zustande, setzt der Generalvikar gemäß § 9 Absatz 7 
Satz  4 VwOBG einen Verwalter oder Verwaltungsrat 
ein, der dieselben Rechte und Pflichten wie ein Kirchen-
vorstand hat.

Im Rahmen der Entscheidung nach § 9 Absatz 7 Satz 4 
VwOBG ernenne ich folgende Personen zu Mitgliedern 
des Verwaltungsrates, der dieselben Rechte und Pflich-
ten wie ein Kirchenvorstand hat:

1. Pfarrei Sankt Ansgar (Rendsburg)

• Dietrich Beyer
• Ralf Böge
• Ludger Haack
• Wilhelm Haupt
• Torsten Heidtmann
• Walter Preuß
• Stephan Rössig

2. Pfarrei Heilige Familie (Güstrow)

• Marita Johne
• Christoph Rolfs
• Mathias Bick
• Frank Tautorat
• Hannelore Schlüns
• Christian Villmow
• Herbert Strupp
• Robert Strupp
• Frank Schmidt

3. Pfarrei St. Knud (Husum)

• Raphael Heibel
• Martin Linnhoff
• Otto Lüdemann
• Monika Möller
• Ludger Schulze
• Tobias Struck
• Peter Wimmer
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4. Pfarrei St. Laurentius (Wismar)

• Norbert Bock
• Kristin Bockhold
• Stefan Gudde
• Thomas Kreft
• Beate Poschlod
• Wolfgang Ritter
• Martin Schulz
• Henning Schwarz
• Andreas Weng

Die Amtszeit beginnt mit der konstituierenden Sitzung 
nach § 29 Absatz 1 Satz 2 VwOBG.

H a m b u r g, 24. November 2023

L. S. P. SaschaPhilipp Geißler SAC 
Generalvikar

Art.: 110

Ankündigung Afrikatag 2024

„Damit sie das Leben haben“ – Aufruf zur Kollekte 
für Afrika (Afrikatag 2024)

Am 14. Januar 2024 findet in unserer Diözese die Kol-
lekte für Afrika statt. Die weltweite Kollekte ist tradi-
tionell mit dem Fest der „Erscheinung des Herrn“ ver-
bunden. Mit der Wahl dieses Termins setzte die Kirche 
im 19. Jahrhundert ein Zeichen in ihrem Einsatz gegen 
Sklaverei und Menschenhandel: Weil Gott in dem Kind 
in der Krippe Mensch wurde, gibt es für alle Menschen 
Hoffnung, auch für die in der Ferne. Das ist bis heute 
die Botschaft des Afrikatags: Veränderung ist möglich, 
wenn Gott und unsere Welt zusammenkommen. Unse-
re Solidarität kann etwas bewirken.

Heute unterstützt die Kollekte die Eigenständigkeit der 
lokalen Kirche in Afrika. Mit den Einnahmen fördert 
missio besonders die Ausbildung von Novizinnen ein-
heimischer Gemeinschaften – für eine Kirche an der 
Seite der Menschen. 

Wir danken Ihnen für Ihren Aufruf zur Kollekte am 
 Afrikatag.

Informationen und Kontakt

Alle Pfarrämter erhalten Anfang Dezember von mis-
sio Materialien, die sie bei der Umsetzung der Afrika-
kollekte unterstützen: Aktionsplakat, Spendentüten 
zum Auslegen oder als Beilage für den Pfarrbrief, Bau-
steine zur Gottesdienstgestaltung mit Predigtvorschlag 
und weiterführenden Informationen. Gebetskarten 

können kostenfrei in der benötigten Anzahl bei missio 
bestellt werden.

Gerne können Sie alle Materialien zum Afrikatag direkt 
bei missio bestellen: Tel. (0241) 75 07-350, 
Fax (0241) 75 07-336 oder bestellungen@missio-hilft.de 

Weitere Informationen und alle Materialien finden Sie 
auf www.missio-hilft.de/afrikatag

H a m b u r g, 23. November 2023

Das Erzbischöfliche Generalvikariat

Art: 111

Gestellungsleistungen für Ordensangehörige: 
Gestellungsgelder 2024

Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands (VDD) hat in ihrer Sitzung am 21.11.2023 
die Höhe der Gestellungsgelder 2024 wie folgt 
 beschlossen:

Gruppe I  78.960
Gruppe II 65.640
Gruppe III 48.840
Gruppe IV 41.640 

Die vorstehenden Gestellungsgelder gelten ab dem 
1. Januar 2024. 

H a m b u r g, 27. November 2023

Das Erzbischöfliche Generalvikariat

Art.: 112

Terminanfragen an Erzbischof Dr. Heße  
für das Jahr 2025

Terminanfragen für außerordentliche Gottes dienste 
wie z. B. Firmungen, Kirchweih- und Gemeinde jubiläen 
im Jahr 2025, denen der Erzbischof vorstehen soll, 
 richten Sie bitte an das Sekretariat des Erzbischofs, (Frau 
Beth, Tel. (040) 248 77 290; gabriela.beth@ erzbistum-
hamburg.de, bis zum 30. April 2024. Dort werden Ihre 
Anfragen gesammelt und Sie erhalten noch vor den 
Sommer ferien Nachricht, ob und wann der Erzbischof 
zu Ihnen kommen kann.

H a m b u r g, 16. November 2023

Das Erzbischöfliche Generalvikariat
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Art.: 113

Kirchliche Statistik – Erhebungsbogen  
für das Jahr 2023

Ab Anfang Januar 2024 steht den Pfarreien wieder der 
Zugang zum Online-Erhebungsbogen im Meldewesen-
programm E-MIP zur Verfügung. Wie schon im letzten 
Jahr wird neben der Katholikenzahl wieder die Zahl der 
Kirchenaustritte automatisch aus dem Meldewesen 
 generiert. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn 
Christoph Fischer vom Meldewesen, (040) 248 77-418, 
oder christoph.fischer@erzbistum-hamburg.de. Es wird 
dringend darum gebeten, die Abgabefrist der Statistik-
daten spätestens zum 28. Februar 2024 unbedingt ein-
zuhalten.

H a m b u r g, 17. November 2023

Das Erzbischöfliche Generalvikariat

Personalchronik  
des Erzbistums Hamburg

Ernennungen, Beauftragungen, Entpflichtungen 
Ordinationen

12. Oktober 2023

B e n n e r ,  Dr., Thomas, Dekan; Pfarrer der Pfarrei 
Hl. Geist, Am Weiher 29, 20255 Hamburg; bisher: 
nichtresidierender Domkapitular für den Bistums-
teil Schleswig-Holstein; ab dem 8. Dezember 2023: 
nichtresidierender Domkapitular für den Bistums-
teil Hamburg an der Kathedralkirche St. Marien in 
Hamburg

W e b e r ,  Thorsten; Pfarradministrator der Pfarrei 
St.  Ansgar, Am Mariendom 7 in 20099 Hamburg 
mit dem Titel Pfarrer; ab dem 8. Dezember 2023: 
residierender Domkapitular an der Kathedralkirche 
 St.  Marien in Hamburg

W e l l e n b r o c k ,  Dietmar; Pfarrer der Pfarrei Herz 
Jesu, Häktweg 4 – 6 in 18057 Rostock; ab dem 
8. Dezember 2023: residierender Domkapitular an 
der  Kathedralkirche St. Marien in Hamburg

W o h s ,  Peter; Pfarrer der Pfarrei Seliger Eduard  Müller, 
Bahnhofstraße 35 in 24534 Neumünster; ab dem 
8. Dezember 2023: nichtresidierender Dom kapitular 
für den Bistumsteil Schleswig-Holstein an der Kathe-
dralkirche St. Marien in Hamburg

2. November 2023

S e r a f i n ,  Stanislaw; bisher: Pastor der Pfarrei  Heiliger 
Martin, Mühlenweg 41 in 22880 Wedel; ab dem 
 1.  Januar 2024: Pfarrvikar der Pfarrei Sankt Ansgar mit 
dem Titel Pastor, Herrenstraße 23 in 24768 Rendsburg 

K a m b a  S V D ,  P. Jacques; bisher: Wahrnehmung der 
Hirtensorge gemäß ca. 517 § 1 CIC mit P. Nikolaus 
Meran Koban SVD für die Pfarrei St. Vicelin, Plöner 
Straße 44 in 23701; ab dem 30. November 2023: 
 Abberufung durch den Ordensoberen 

M e r a n  K o b a n  S V D ,  P. Nikolaus; bisher: Wahr-
nehmung der Hirtensorge gemäß ca. 517 § 1 CIC 
mit P. Jacques Kamba SVD für die Pfarrei St.  Vicelin, 
Plöner Straße 44 in 23701; ab dem 1. Dezember 2023: 
Pfarrer der Pfarrei St. Vicelin, Plöner Straße 44 in 
23701 Eutin

R a k u s  S V D ,  P. Slawomir; ab dem 1. Dezember 2023: 
Pfarrvikar der Pfarrei St. Vicelin mit dem Titel Pastor, 
Plöner Str. 44 in 23701 Eutin

Todesfälle

9. November 2023

L u e n g o s - V e g a ,  Maria Esther, Gemeindereferentin 
i. R., geb. 12. Juli 1952 in Medina del Campo 

10. November 2023

G u t e r m u t h  S J ,  P. Hans Wilhelm, geb. 30. Juni 1930 
in Darmstadt
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Nr. 317 Erzbistum Hamburg November 2023

Exerzitien in Schönstatt
Das Gäste- und Tagungshaus Berg Moriah in Schönstatt 
lädt zu folgenden Exerzitien ein:

Neu werden in Christus 
Termin: 17.–22.3.2024 
Teilnehmer: Schweigeexerzitien mit Vorträgen  
für alle Interessierten 
Leitung: Generalrektor Dr. Christian Löhr

Neu werden in Christus 
Termin: 21.–26.4.2024 
Teilnehmer: Schweigeexerzitien mit Vorträgen  
für alle Interessierten 
Leitung: Generalrektor Dr. Christian Löhr

Schritte zu tieferem Gebet (Der Kurs versucht, der 
Biographie des eigenen Gebetslebens nachzugehen 
und neue Tiefe dazuzugewinnen.) 
Termin: 23.–28.6.2024 
Teilnehmer: Schweigeexerzitien mit Vorträgen  
für alle Interessierten 
Leitung: Msgr. Dr. Peter Wolf

Der Spur des Geistes folgen: den synodalen Weg  
der Weltkirche mitgehen 
Termin: 17.–22.11.2024 
Teilnehmer: Schweigeexerzitien mit Vorträgen  
für Priester und Diakone 
Leitung: Msgr. Dr. Peter Wolf

Neu werden in Christus 
Termin: 10.–16.11.2024 
Teilnehmer: Schweigeexerzitien mit Vorträgen 
 für alle Interessierten 
Leitung: Generalrektor Dr. Christian Löhr

Anmeldung: Gäste- und Tagungshaus Berg Moriah, 
Berg Moriah 1, 56337 Simmern/Ww,  
Telefon (0 26 20) 94 14 01,  
E-Mail: reservierung@bergmoriah.de

Kirchenführungsseminar
Das Christliche Bildungswerk Die Hegge in Willebades-
sen lädt vom 3. bis 7. März 2024 zu einem Ökumeni-
schen Kirchenführungsseminar ein. Es befasst sich mit 
dem Thema „Kirchen und Klöster als Stätten kultureller 
und geistlicher Vergewisserung“. Nähere Informationen 
unter www.die-hegge.de

Bibeltexte kontemplativ lesen 
In der Bibel wird immer wieder erzählt, dass sich Men-
schen als einzelne, Gruppen oder sogar ganze Völker 
aufmachen und Wege gehen, ohne zu wissen, wohin die 
Reise genau geht. Aufbrechen ohne Landkarte. Texte 
zum Weitergehen heißt daher das neue Lectio Divina-
Leseprojekt des Katholischen Bibelwerks. Die Lectio 
 Divina ist eine kontemplative Art, die Bibel zu lesen.

Wie keine andere Gestalt verkörpert Abraham dieses 
Aufbrechen ins Ungewisse. Der Traum Jakobs auf der 
Flucht vor seinem Bruder Esau ist ein weiteres ein-
drucksvolles Beispiel: In diesem Traum erfährt Jakob in 
einer Grenzsituation, dass Gott ihn trotz aller Konflikte 
und in einer unsicheren Situation weiter begleiten und 
schützen wird. Eine weitere tiefe Erfahrung schildert das 
Jesjabuch, wenn orientierungslose Menschen im zer-
störten Jerusalem hinter sich die Stimme Gottes hören 
werden: „Das ist der Weg, den ihr gehen sollt“.

In den ausgewählten Weg- und Aufbruchgeschichten 
findet man Ängste und Segen, Schwellenübertritte und 
Lebenswenden, Verwirrung und Orientierung, Meuterei 
und Erstaunen. Das Leseprojekt will durch das Zwiege-
spräch mit den biblischen Erfahrungen Mut machen, in 
Veränderungen neue Haltungen und Fähigkeiten zu fin-
den und vertrauensvoll vorwärts zu gehen. Der Ordens-
mann Ralf Huning, Mitglied der Gruppe, die die Lese-
projekte entwickelt, schreibt in der Einführung: „Es ist 
die Erfahrung, dass Gott selbst dort zu finden ist, wo mir 
zunächst alles leer, wüst und dunkel erscheint. Als ich 
mich hinauswagte, begegneten mir immer wieder Ge-
schöpfe Gottes, die mir zu Lehrmeistern wurden.“ Der 
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Titel „Aufbrechen ohne Landkarte“ ist an einen Text der 
Mystikerin Madeleine Delbrêl (1904–1964) angelehnt.

Die Lectio Divina ist eine wiederentdeckte Form, die 
 Bibel kontemplativ zu lesen, die ein tiefes Eintauchen in 
den Bibeltext ermöglicht. In der alten Kirche und im 
mittelalterlichen Mönchtum war die Lectio Divina be-
liebt: Ihre Stufen oder Schritte, Lesen – Bedenken – in 
Stille vor Gott da sein – anders leben, werden mehrfach 
wiederholt und immer wieder eingeübt. Das Katholi-
sche Bibelwerk e. V. hat die Schritte für heute adaptiert 
und setzt in fortlaufenden Leseprojekten Bibeltexte für 
die Lectio Divina um. So kann man sie mit unterstüt-
zenden Leseblättern allein oder in Gruppen durchfüh-
ren. Dabei helfen Leseschlüssel: Leitfragen zur Textbe-
trachtung „Ich lese den Text“ und zum Weitergehen mit 
dem Text „Der Text liest mich“.

Das Katholische Bibelwerk e. V. fördert seit bereits 
90 Jahren das Verständnis der Bibel und die persönliche 
Beziehung zur Heiligen Schrift. Ziel des Vereins mit der-
zeit rund 12.000 Mitgliedern ist es, das „Buch der Bü-
cher“ auf jede Weise zu erschließen. Durch Zeitschrif-
ten, Kurse und bibelpastorale Materialien wirkt der 
Verein in die Breite der Kirche. Das Katholische Bibel-
werk e. V. übernimmt auch Aufgaben als bibelpastorale 
Arbeitsstelle der deutschen Bischofskonferenz und ist 
in jeder Diözese durch eine/n Diözesanleiter/-in  präsent.  

Bibliografie: Aufbrechen ohne Landkarte. Texte zum 
Weitergehen. Lectio-Divina-Leseprojekt Bd. 28,  
ISBN 978-3-948219-77-2, 52 S.,  
Katholisches Bibelwerk 2023

Bezug: bestellung@bibelwerk.de;  
Telefon (07 11) 6 19 20-26
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